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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §16 Abs1;

Rechtssatz

Nicht jede geringfügige beru5iche Nutzung eines Raumes kann zu Werbungskosten führen. Nach übereinstimmender

Au7assung von Lehre und Rechtsprechung (Hinweis E 14.11.1990, 89/13/0042) ist davon auszugehen, daß

Arbeitnehmern in der Regel am Arbeitsort ein Arbeitsplatz zur Verfügung steht, sodaß ein häusliches Arbeitszimmer

nicht erforderlich ist.
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